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Einleitung
halten die Kosten steigender Energiepreise, die von 
den Unternehmen an die Haushalte weitergegeben 
werden. Die Frage sozial verträglicher und ökologisch 
nachhaltiger Energieproduktion hat also weitreichen-
de Relevanz. 

Das Versprechen, dass private Eigentümer im 
Wettbewerb die Energiewende vorantreiben werden 
und durch eǯziente Bewirtschaftung Kosten senken, 
wurde nicht eingelđst. Bereits heute Ǯieúen massiv 
đǪentliche Mittel in das Energiesystem, um Inves-
titionen in EE für den Kapitalmarkt attraktiv zu ma-
chen. Die zentrale Kritik am marktbasierten Ansatz 
der Energietransformation ist einfach: Anstatt über 
endlose Regulierungsschrauben, Subventionen und 
Anreize zu steuern und dabei private ProǬte zu Ǭnan-
zieren, kđnnte die Energiewende durch đǪentliche, 
demokratisch kontrollierte Institutionen eǪektiver 
und kostengünstiger umgesetzt werden.5 

Das vorliegende Konzeptpapier schlägt einen 
konkreten Baustein für eine schnelle und soziale 
Energiewende vor: die Grėndung eines đǪentlichen 
Unternehmens auf Bundesebene in der Form einer 
Anstalt đǪentlichen Rechts (AđR)¹± die AđR Gemein-
gut Energie. Als gemeinwohlorientierte und đǪentlich 
Ǭnanzierte Energieproduzentin beschleunigt die AđR 
Gemeingut Energie den Ausbau der EE systematisch 
und tätigt systemdienlich6 alle Investitionen, die für 
das Erreichen eines ambitionierten Klimaziels not-
wendig sind. Durch die Nutzung günstiger staatlicher 
Kapitalkosten, die Herausnahme privater Eigenkapi-
talrenditen und die SchaǪung von SynergieeǪekten 
wird der Ausbau insgesamt günstiger und ermöglicht 
mittelfristig eine politische Steuerung der Stromprei-
se. Gleichzeitig entsteht ein von wechselnden Re-

5͜ Transnational Institute, 2025: Reclaiming Energy https://www.
tni.org/en/publication/reclaiming-energy, abgerufen am 
04.03.2026

6͜ Systemdienlichkeit bezieht sich auf die Fÿhigkeit von Energie-
anlagen, das Gesamtsystem zu stabilisieren.

Der ökologische Umbau der Energiewirtschaft stockt 
derzeit ± und das, obwohl er gemessen an dem, was 
nötig wäre, gerade erst begonnen hat. Stand 2024 
sind erst ca. 20¹Prozent des Primÿrenergieverbrauchs 
in Deutschland erneuerbar.1 Der absolute Groúteil 
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien (im Folgen-
den kurz £EE®) steht also noch vor uns.

Gleichzeitig werden die Kosten der Energiewen-
de bereits heute zum Anlass genommen, Klimazie-
le infrage zu stellen und den Ausbau zu bremsen.2 
Spätestens seit der Gaspreiskrise 2022 sind Ener-
giepreise ein zentraler politischer Auseinanderset-
zungspunkt, der auch von rechten Kräften genutzt 
wird, um Stimmung gegen Klimapolitik zu machen. 
Denn Energie ist nicht irgendein Gut, sondern eine 
Grundbedingung jeder wirtschaftlichen Aktivität und 
ein essenzielles Grundgut für gesellschaftliche Teil-
habe. Heizen, Warmwasser und Elektrizität machen 
aktuell im Schnitt 6,1¹Prozent der Konsumausgaben 
privater Haushalte aus¹± bei einkommensschwÿche-
ren Haushalten deutlich mehr.34 Ohnehin steigen die 
Kosten alltäglicher Bedarfsgüter, und auch diese ent-

1͜ Umweltbundesamt, 2025: Primÿrenergieverbrauch https://
www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergie-
verbrauch#primrenergieverbrauch-nach-energietrgern, ab-
gerufen am 04.03.2026

2͜ tagesschau.de, 2025: Die Energiewende-Wende https://www.
tagesschau.de/inland/innenpolitik/energiewende-reiche-
energieministerin-100.html, abgerufen am 04.03.2026

3͜ Bei Haushalten mit Nettoeinkommen unter 1¹300 Euro sind es 
Stand 2020 sogar 9,5¹% der Konsumausgaben. (Statistisches 
Bundesamt, 2022 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pres-
semitteilungen/Zahl-der-Woche/2022/PD22_02_p002.html, 
abgerufen am 04.03.2026)

4͜ In Deutschland sind ca. 10¹ % der Haushalte von Energiear-
mut betroǪen und 2024 lebten etwa 4,2¹Millionen Menschen 
in Haushalten, die ihre Strom und Gasrechnung nicht zahlen 
konnten. Zwischen 2020 und 2024 wurden die Preise für Haus-
haltsenergie im Kontext der Energiekrise um durchschnittlich 
50,3¹ % erhđht. (zum ÷berblick: Institut fėr Menschenrechte, 
2025 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/
detail/millionen-menschen-in-deutschland-vor-energiear-
mut-schuetzen, abgerufen am 04.03.2026)
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gierungskonstellationen und Marktzyklen relativ un-
abhängiger Akteur, der den Ausbau der EE und eine 
stabile und soziale Energieversorgung langfristig ab-
sichert. Dabei würde die AöR Gemeingut Energie be-
stehende Genossenschaften, Stadtwerke und Privat-
personen nicht verdrängen, sondern als kooperative 
Partner stärken. 

Neben dem schrittweisen Lückenschluss bei den 
notwendigen Investitionen könnte die AöR eine wei-
tere, ambitionierte Funktion haben: In sie könnten die 
Kapitalanlagen der groúen Energiekonzerne ėber-
gehen, die durch Vergesellschaftung nach Artikel¹15 
des Grundgesetzes in Gemeineigentum überführt 
wurden. Die Vergesellschaftung von groúen Ener-
giekonzernen mithilfe von Artikel¹15 GG ist juristisch 
grundsätzlich möglich und kann die Energietransfor-
mation maúgeblich ermđglichen.7

Um einen detaillierten, konkreten und realistischen 
Vorschlag zu machen, nimmt das Konzept drei Ein-
grenzungen vor:

Erstens: Fokus auf die Stromerzeugung. Die De-
karbonisierung setzt voraus, dass langfristig nahezu 
alle Energieverbrÿuche ±¹ von Gebÿudewÿrme ėber 
Mobilitÿt bis zu industriellen Prozessen¹± elektriǬziert 
werden, entweder direkt oder vermittelt über Ener-
gietrÿger wie grėnen WasserstoǪ. Wir klammern die 
Verwendungsseite weitgehend aus und setzen die 
zėgige ElektriǬzierung, bei der đǪentliches Eigentum 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen kann, als gege-
ben voraus. Wir orientieren uns dabei an gängigen 
Projektionen zur Entwicklung des Strombedarfs.8 

Zweitens: Zielhorizont 2040. Als Handlungsrah-
men der AöR setzen wir das Ziel eines vollständig 
dekarbonisierten und bedarfsgerecht ausgebauten 
Stromsektors bis 2040¹ ± eine Beschleunigung um 
fünf Jahre gegenüber dem politisch gesetzten Ziel 
2045. Dieses Ziel ist zwar aus der Sicht globaler Kli-
magerechtigkeit immer noch unzureichend (s.¹Kasten 
Klimagerechtigkeit und Klimaneutralitÿtsziele), er-
möglicht aber den Anschluss an die bestehende Stu-
dienlage und quantiǬzierbare Ausbaupfade.

7͜ communia, 2025: Rechtsgutachten Vergesellschaftung fėr 
die Energiewende https://communia.de/wp-content/uploads/
Energiestudie-02-V8-web.pdf, abgerufen am 04.03.2026

8͜ Gÿngige Projektionen halten industriellen Output sowie Kon-
summuster (wie zum Beispiel private Automobilitÿt) grđúten-
teils konstant und kommen damit auf hohe zukünftige Strom-
verbräuche.

Klimagerechtigkeit und 
Klimaneutralitätsziele
Klimaneutralitätsziele und daraus abgeleitete Politik 
sind im Kontext der globalen CO2-Emissionen zu be-
werten. Betrachtet man, wie der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen9, die weltweiten Emissionen seit 
Abschluss des Pariser Klimaabkommens (also auch 
ohne historische Emissionen) und teilt diese im Sinne 
globaler Gerechtigkeit durch die gesamte Weltbevöl-
kerung, dann wäre der gerechte Anteil Deutschlands 
bereits 2029 überschritten. Unter Einbezug histori-
scher Emissionen hÿtte Deutschland sein £Recht® auf 
Emissionen seit langem aufgebraucht. 
Im Bundesklimaschutzgesetz wurde nach dem Bun-
desverfassungsgerichtsurteil von 2021 das Klima-
neutralitÿtsziel von 2050 auf 2045 angepasst. Diese 
Verschärfung ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
bleibt aber unzureichend: Zwar wird damit das Ziel 
auf EU-Ebene (Klimaneutralitÿt 2050) ėbertroǪen. 
Es handelt sich jedoch weiterhin nicht um ein global 
gerechtes Transformationsziel. Aufgrund der Zielset-
zung 2045 kann Deutschland gleichzeitig seine eige-
nen Klimaziele erreichen und das globale 1,5-Grad 
Ziel massiv verfehlen. 
Dazu kommt, dass selbst dieses Ziel aktuell struktu-
relle Umsetzungslücken aufweist. Das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil hatte die Regierung in die PǮicht 
genommen, verbindliche Meilensteine für den Weg 
bis 2045 festzulegen. Im Bundesklimaschutzgesetz 
ist daher eine Emissionsreduktion gegenüber 1990 
von 65¹% bis 2030 bzw. 88¹% bis 2040 vorgesehen. 
Während das 2030er-Ziel nach aktuellen Prognosen 
wahrscheinlich nur knapp verfehlt wird ±¹ was mehr 
mit wirtschaftlicher Schwäche, als mit funktionieren-
der Klimapolitik zu tun hat¹ ±, besteht die grđúte Lė-
cke ab 2030, und nach aktuellen Prognosen wird das 
2040er-Ziel massiv verfehlt.10

9͜ Sachverstÿndigenrat fėr Umweltfragen, 2020: Pariser Kli-
maziele erreichen mit dem CO2-Budget https://www.
umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umwelt-
gutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kap_02_Pa-
riser_Klimaziele.pdf?__blob=publicationFile&v=7, abgerufen 
am 04.03.2026

10͜ Umweltbundesamt, 2025: Projektionsbericht 2025 https://
www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/
publikationen/projektionsbericht_2025.pdf, abgerufen am 
04.03.2026
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Die Herstellung des Energiemarkts – Entflechtung auf 
EU-Ebene
Das Energiesystem wurde bis Ende des 20. Jahrhunderts von groúen vertikal in-
tegrierten und oftmals staatlichen Unternehmen dominiert. Erst in den 1990er-
Jahren setzte die EU die Liberalisierung des Stromsystems durch. Hierdurch soll-
te das Energiesystem zu einem wettbewerblichen Markt werden, auf dem private 
und proǬtorientierte Akteure konkurrieren.
Ein zentrales Prinzip, das den Wettbewerb sichern soll, ist die EntǮechtung (engl. 
Unbundling). Die Bereiche Erzeugung, ÷bertragung (÷bertragungsnetzbetrieb), 
Verteilung (Verteilnetzbetrieb) und Vertrieb (Stromanbieter) werden seit 2003 
buchhalterisch getrennt. Seit 2009 gibt die EU zudem eine eigentumsrechtliche 
EntǮechtung vor. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Unternehmen alle 
Stufen der Energiewirtschaft kontrollieren und dadurch als Monopolisten Prei-
se diktieren kđnnen. Die EntǮechtung hat zwar teilweise die Monopolmacht der 
Groúkonzerne eingeschrÿnkt, in der Praxis sind die groúen Energieunternehmen 
jedoch weiterhin extrem relevant. Durch gegenseitige Verkäufe konnten sie die 
verschiedenen Teilbereiche der Energiewirtschaft unter sich aufteilen und sind 
weiterhin relevante marktgestaltende Akteure.
Durch die EntǮechtung entstehen auúerdem Planungsineǯzienzen, da die zu-
sammenhängenden Teilbereiche des Energiesektors nicht systematisch koor-
diniert werden können. Insbesondere die Trennung von Netzen und Erzeugung 
sorgt immer wieder für Probleme wie Abregelungen von Anlagen und mangeln-
den Netzausbau. In einem đǪentlichen und demokratischen Energiesektor kđnn-
ten Netz und Betrieb dagegen sinnvoll integriert geplant werden. Das Problem 
monopolistischer Preissetzung könnte durch demokratische Kontrolle und Eli-
minierung des ProǬtmotivs besser eingehegt werden als durch Herstellung von 
Konkurrenz. 

Das Konzept gliedert sich in drei Teile: Teil¹I analysiert 
die Ausgangslage und zeigt anhand der bestehen-
den Studienlage, warum das privatisierte Energie-
system trotz massiver staatlicher Förderung bei der 
Energietransformation an seine Grenzen stđút und 
warum đǪentliches Eigentum aus makrođkonomi-
scher Perspektive der bessere Ansatzpunkt ist. Teil¹II 
entwickelt auf Grundlage weiterer Vorteile, die eine 
đǪentliche Energietransformation mit sich bringt, das 

Konzept der AöR Gemeingut Energie im Detail: ihre 
Finanzierung und ihre Potenziale für Klimaschutz, so-
ziale Gerechtigkeit, Industriepolitik und internationale 
Kooperation. Teil¹ III legt ein Governance-Modell vor, 
das Handlungsfähigkeit mit demokratischer Kontrolle 
verbinden soll, und zeigt, wie die AöR durch regionale 
Transformationsräte und einen verbindlichen Trans-
formationsplan gesellschaftlich eingebettet wird.
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Politische Ökonomie der Erneuerbaren
Obwohl der Staat die Energiewende massiv subventioniert und Solar- sowie Windenergie langfristig günstiger 
als fossile Energien sind, werden die Ausbauziele verfehlt. Erklärbar ist das durch die Logik eines privatisierten 
Energiesystems: Investitionen im privatisierten Energiemarkt orientieren sich an Renditeerwartungen, nicht 
am gesellschaftlichen Bedarf. Zudem sind sie zur ReǬnanzierung in der Regel auf den privaten Kapitalmarkt 
angewiesen, der eine marktübliche Eigenkapitalrendite verlangt. Für private Investitionsentscheidungen ist 
nicht der konkrete gesellschaftliche Nutzen oder die Erzeugungspreise entscheidend, sondern nur deren er-
wartete ProǬtabilitÿt im Vergleich zu alternativen Anlagemđglichkeiten.24 Mehrere Faktoren führen jedoch zu 
strukturell niedriger und unsicherer ProǬtabilitÿt bei den EE:

Hohe Anfangsinvestitionen, niedrige Betriebskosten: EE erfordern hohe Investitio-
nen zu Beginn und produzieren dann über einen langen Zeitraum zu vernachlässig-
baren Betriebskosten Energie (da kein BrennstoǪ nđtig ist). Diese Struktur ist kapi-
talintensiv und risikoreich: Alle Kosten fallen am Anfang an, während die Einnahmen 
über lange Zeiträume unsicher sind. Durch lange Amortisationszeiten wird jede Un-
sicherheit über zukünftige Strompreise zum massiven Investitionsrisiko. 

Marktvolatilität und politische Unsicherheit: Der Strommarkt ist extrem volatil und 
abhängig von umkämpften politischen Rahmensetzungen. Sowohl eine Beschleu-
nigung des Ausbaus und dadurch entstehende Preisverfälle bis hin zu negativen 
Strompreisen als auch ein möglicher fossiler Backlash stellen Investitionsrisiken 
dar, die sich in den Kapitalkosten niederschlagen. Der möglicherweise wieder ver-
schobene Kohleausstieg in NRW zeigt, dass Gesetzgebung wie Emissionshandel 
und Ausstiegsvereinbarungen nicht in Stein gemeiúelt sind, sondern untergraben 
werden können, solange Alternativen vernachlässigt werden.25

Intensive Konkurrenz und niedrige Margen: Der Bau einer Solar- oder Windkraftan-
lage ist prinzipiell technisch nicht kompliziert. Das erleichtert Markteintritt, erhöht 
Konkurrenz und drückt Margen. Da die EE kaum Betriebskosten haben, drücken sie 
die Marktpreise besonders in sonnen- oder windreichen Zeiten. Je mehr Kapazitä-
ten gebaut werden, desto stärker fällt der Strompreis während der Erzeugungszei-
ten, was zu niedrigeren Gesamterträgen für Investoren führt.

Der mangelnde Ausbau der EE liegt selbstverständlich nicht nur in ihrer politischen 
ñkonomie begrėndet, sondern auch in der politischen EinǮussnahme und struktu-
rellen Macht fossiler Energiekonzerne. Diese verfügen über technische, regulatori-
sche und Ǭnanzielle Ressourcen und besitzen Anlagen, die kurzfristig noch fėr die 
Versorgungssicherheit notwendig sind. Durch Vergesellschaftung lieúe sich die 
Macht fossiler Einzelinteressen nicht nur einhegen, sondern gleich beseitigen.

24͜ Unsere Argumentation stėtzt sich auf Brett Christophers, 2024: The Price is Wrong, Verso Books.

25͜ WDR, 2025: Doch nicht 2030? Kohleausstieg in NRW oǪenbar kaum zu halten https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kohle-
ausstieg-energiewende-verschoben-100.html, abgerufen am 04.03.2026
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AöR Gemeingut Energie: 

Potenziale öffentlichen Eigentums
Um die oben genannten Vorteile đǪentlicher Eigentėmerschaft zu heben, schlÿgt dieses Konzept die Er-

richtung einer AöR Gemeingut Energie vor. Ihr Ziel ist es, die Investitionslücke zu füllen, die private Akteure 
aufgrund ihrer Renditeerwartungen hinterlassen. Dabei wird groúǮÿchig đǪentliches und demokratisches 
Eigentum im Energiesektor geschaǪen, das eine demokratische Steuerung der Energiepolitik ermđglicht und 
mittelfristig Förderinstrumente zum Anreiz privater Investitionen ersetzt. 

Bausteine für einen Ausbau der Erneuerbaren Energien in 
öffentlicher Verantwortung

Die AöR investiert erstens in den Aufbau von EE-An-
lagen und wird Eigentümerin der entstehenden Infra-
struktur. Zweitens gibt sie Investitionsmittel an lokale 
Akteure (insbesondere kommunale Stadtwerke) wei-
ter, um keine Doppelstrukturen im đǪentlichen Sek-
tor zu schaǪen. Weitergegebene Investitionsmittel, 
ebenso wie die eigenen Investitionen, sind am Zielbild 
eines vollumfänglich dekarbonisierten, kostengünsti-
gen und bedarfsgerecht ausgebautem Stromsektors 
orientiert. Die AđR kann auúerdem als technische 
und planerische Partnerinstitution von Stadtwerken, 
Genossenschaften und kleinen privaten Betreibern 
agieren.

Die AöR fungiert zunächst als ergänzende Institu-
tion, die zukunftsorientiert die Dekarbonisierungslü-
cke schlieút. Mittelfristig ersetzt die AđR unspeziǬsche 
Subventionen wie das EEG und lenkt đǪentliche Mittel 
direkt in Ausbauprojekte. 

Das Eigentum der AöR unterliegt einem Repri-
vatisierungsverbot. Sie wird durch einen staatlichen 
Rahmeninvestitionsplan Ǭnanziert, der sich an einem 
innerhalb der Strukturen der AöR demokratisch erar-
beiteten Transformationsplan orientiert. Durch demo-
kratische Kontrolle und Einbeziehung relevanter tech-
nischer Expertise wird die konsequente Orientierung 
am Gemeinwohl langfristig abgesichert (s.¹Teil¹III).

Baustein 1: Aufbau und Lückenschluss bis 2040

Meilensteine:

	— Kurzfristig (2026±2030): Grėndung der AđR Ge-
meingut Energie, Rekrutierung von Personal, Er-
stellung von Investitionsplänen unter Beteiligung 
von Expert*innen und lokalen Transformationsrä-
ten (s.¹Teil¹III)

	— Mittelfristig (2030±2040): Investitionssprint mit 
dem Ziel der vollständigen Dekarbonisierung des 
bestehenden Stromverbrauchs bis 2035 und be-
darfsgerechtem Ausbau bis 2040. Der đǪentliche 
Sektor errichtet einen Groúteil der Produktionsan-
lagen im dekarbonisierten Stromsystem.

Mit Baustein¹1 entsteht eine schlagkrÿftige đǪentliche 
Institution für den Umbau des Energiesystems. Durch 
Gewinnreinvestition, staatliche Rückendeckung und 
demokratische Kontrolle lassen sich zwei essenzielle 
Gemeinwohlziele verbinden: Erstens eine beschleunig-
te Dekarbonisierung und zweitens eine sozial gerech-
tere Preisgestaltung. Diese Ziele sind nach aktueller 
juristischer Expertise zulässige Ziele einer gemeinwirt-
schaftlichen Versorgung und damit auch einer Verge-
sellschaftung im Energiesektor.35 

35͜ communia, 2025: Rechtsgutachten Vergesellschaftung fėr 
die Energiewende https://communia.de/wp-content/uploads/
Energiestudie-02-V8-web.pdf, abgerufen am 04.03.2026
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Ambitionierter 
Klimatransformationspfad 
Die AöR Gemeingut Energie ist eine integrierte Ener-
gieproduzentin und Projektiererin, die in allen Aspek-
ten der EE-Produktion ±¹also Solar- und Windkraft40, 
On- und OǪshorewind und Speichertechnologie¹± ak-
tiv ist. 

Bei der Errichtung der AöR wird ein verbindli-
cher Transformationsplan mit klaren Meilensteinen 
entwickelt, der die Grundlage der Unternehmens-
aktivität darstellt. Der Ausbaupfad orientiert sich an 
den Strombedarfen, die sich durch eine vollständige 
Dekarbonisierung des Primärenergieverbrauchs er-
geben. Die SpeziǬka des Ausbaupfades, insbeson-
dere die zeitliche Aufteilung und die Verortung von 
Ausbauprojekten, werden im Errichtungsprozess in 
einem demokratischen und iterativen Prozess unter 
Einbezug relevanter technischer Expertise erarbeitet 
(s.¹Teil¹III).

Der Transformationsplan liefert klare Zielvorgaben 
für betriebliche Entscheidungen. Systemdienlichkeit 
sowie Passung in ein zukünftiges, dekarbonisiertes 
Stromsystem sind dabei planerische Grundlage und 
der entscheidende Maústab bei Investitionsentschei-
dungen. 

Durch eine Vergesellschaftung kann der Abbau 
der fossilen Produktion noch enger mit dem Aufbau 
der EE verzahnt werden. Im Unterschied zur heutigen, 
stark fragmentierten Planung bündelt die AöR die 
Perspektive auf das Gesamtsystem: Sie koordiniert 
Standorte, Technologien und Zeitpfade so, dass Ver-
sorgungssicherheit, Klimaziele und gerechte Über-
gänge zusammengedacht werden. Kurzfristig ver-
bleiben fossile Kraftwerke als Kapazitätsreserve und 
werden teilweise zu wasserstoǪfÿhigen Kraftwerken 
umgebaut.

40͜ Wir fokussieren uns in diesem Konzept auf Wind- und Son-
nenenergie, da dies die Energieträger sind, die nach allen gän-
gigen Projektionen (s.¹Teil¹I) den Lđwenanteil eines zukėnftigen 
dekarbonisierten Stromsektors ausmachen werden und mas-
sives Wachstumspotenzial haben. Eine kohärente demokra-
tische Gesamtplanung des gesamten Energiesystems über 
Elektrizitätsversorgung hinaus könnte auch angrenzende Sek-
toren wie die Wärmeversorgung und dafür sinnvolle Techno-
logien, wie zum Beispiel Groúwÿrmepumpen, in den Planungs-
prozess integrieren.

Verlässliche, öffentliche Finanzierung 
Die AöR erhält ihre Mittel über einen langfristigen Rah-
meninvestitionsplan, der sich am Transformations-
plan orientiert. Dadurch wird sie mittel- bis langfristig 
Ǭnanziell in die Lage versetzt, den ėberwiegenden Teil 
der notwendigen Investitionen für einen klimaneutra-
len Stromsektor planbar zu tätigen. Die langfristige 
Finanzierung wird politisch im Errichtungsgesetz und 
haushaltsrechtlich über den Bundeshaushalt bezie-
hungsweise ergänzende Instrumente wie eine ein-
malige Grundausstattung der AöR abgesichert.41 
Staatliche ReǬnanzierungskosten liegen deutlich 
unter den Eigenkapitalrenditen privater Projektträger; 
dieser Vorteil kann vollständig für schnelleren Aus-
bau, niedrigere Preise oder zusätzliche soziale und 
ökologische Standards genutzt werden. 

Die Finanzierung durch den Staat schaǪt lang-
fristig đǪentliches Eigentum in einem đkonomischen 
Schlėsselsektor. ñǪentliche Investitionen in EE sind 
dabei nicht mit umverteilenden Staatsausgaben 
gleichzusetzen, denn sie generieren Assets, die lang-
fristigen volkswirtschaftlichen Nutzen haben und 
Einnahmen generieren. Insofern greifen hÿuǬg ange-
führte Argumente gegen staatliche Verschuldung an 
dieser Stelle nicht. 

Der Rahmeninvestitionsplan würde Mittel in Höhe 
von etwa 660¹ Mrd. Euro umfassen.42 Der Groúteil 
dieser Mittel würde zwischen 2030 und 2038 veraus-
gabt werden. Auf Basis bestehender Szenarien sind 
folgende Summen realistische Grđúenordnungen:

	— 2026±2029 (4 Jahre): 40 Mrd. Euro/Jahr

	— 2030±2038 (9 Jahre): 46 Mrd. Euro/Jahr

	— 2039±2040 (2 Jahre): 43 Mrd. Euro/Jahr

41͜ Ein langfristiger Rahmeninvestitionsplan kann die Budget-
hoheit des Bundestags nicht ersetzen, dient aber als mehr-
jähriger politischer Orientierungsrahmen. Um eine stärkere 
sogenannte Staatsferne (s. Erlÿuterung in Teil III)  herzustellen, 
wären beispielsweise eine substanzielle Anfangskapitalisie-
rung der AđR nach dem Vorbild đǪentlich‑rechtlicher Stiftun-
gen sowie die Bereitstellung weiterer Mittel beispielsweise 
ėber ein Klimasondervermđgen (was allerdings eine Zweidrit-
telmehrheit im Bundestag erfordern wėrde) zu prėfen. 

42͜ Laut gÿngigen Szenarien sind fėr ein Erreichen der Klima-
neutralitÿt bis 2045 Investitionen von 34¹ Mrd. Euro (Agora) 
oder 26±38,5¹Mrd. Euro (Ariadne-Szenarien) nur in Wind und 
Sonnenenergie nđtig (s.¹Teil¹I). Wir gehen davon aus, dass die 
AđR dementsprechend mit Mitteln in dieser Grđúenordnung 
(33¹ Mrd. Euro auf 21¹ Jahre) ausgestattet werden muss und 
diese schon im Zeitraum bis 2040 verausgaben würde, um das 
Klimaneutralitätsziel fünf Jahre früher zu erreichen. 
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der AöR erhalten, bekommen diese nur unter der Be-
dingung, sich zu ambitionierten Dekarbonisierungs-
zielen zu verpǮichten. So wird ein verlÿsslicher Rah-
men fėr lokale Transformationsprozesse geschaǪen 
und es wird sichergestellt, dass Stadtwerke im über-
geordneten Interesse einer zügigen Energiewende 
handeln und fossile Strukturen transformieren. Diese 
Partnerschaftsstrategie vermeidet zudem unnötige 
Doppelstrukturen im đǪentlichen Sektor und nutzt 
bestehende Kompetenzen.

Gerechte, globale Kooperation
Der umfassende Aufbau eines Erneuerbare-Ener-
gien-Systems kommt nicht ohne RohstoǪe aus, die 
überwiegend in anderen Teilen der Welt extrahiert 
werden. Die AöR hat die Verantwortung, hier neue 
Standards zu setzen, indem Lieferketten transparent 
sind und besseren Standards unterliegen. Konkret 
bedeutet dies zunächst die Durchsetzung hoher sozi-
aler und ökologischer Standards in den Lieferketten. 
Als groúer Abnehmer von Produkten, die RohstoǪe 
wie Metalle der Seltenen Erden, Lithium, Eisen und 
Kupfer enthalten, kann die AöR durch entsprechende 
BeschaǪungsrichtlinien Druck auf die Produzenten 
ausüben und faire Handelsbedingungen durchsetzen. 
Die Kreislaufnutzung bei Wind und Solarenergie kann 
in der AöR vorangetrieben, weiter erprobt und dann 
fest verankert werden. Dadurch ergeben sich nicht 
nur mehr Ressourcensparsamkeit und gerechtigkeit, 
sondern auch Ǭnanzielle Einsparungen.48

Als Trägerin von technologischem Wissen und 
Expertise kann die AöR zur Demokratisierung der 
Energiewendetechnologien beitragen, indem sie Pa-
tente und Know-how đǪentlich verfėgbar macht und 
international bei dem Aufbau von dekarbonisierter 
Energieproduktion berät. Die internationale Koope-
ration kann auch Formen des Technologie- und Wis-
senstransfers, gemeinsame Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte sowie Ausbildung von Fachkräften 
umfassen. Durch Partnerschaften mit đǪentlichen 
Energieunternehmen in anderen Ländern kann die 
AöR zu einem internationalen Netzwerk demokrati-
scher und gemeinwohlorientierter Energieakteure 
beitragen und alternative Modelle zur proǬtorientier-
ten Energiewirtschaft entwickeln. 

Dieses Konzept adressiert die Dekarbonisierung 

48͜ PowerShift, 2023: RohstoǪwende und Energiewende zu-
sammen denken https://power-shift.de/wp-content/up-
loads/2023/01/PowerShift_Rohstoffpolitik_Kreislaufwir-
schaft.pdf, abgerufen am 04.03.2026

in Deutschland, löst damit aber nicht alle Fragen glo-
baler Klimagerechtigkeit. Die AöR Gemeingut Ener-
gie kann zwar den Ressourcenextraktivismus in ge-
wissem Rahmen reduzieren, sie kann jedoch nicht 
ohne weiteres die historische Schuld begleichen, die 
Deutschland und insbesondere die groúen Energie-
konzerne gegenüber dem Globalen Süden angehäuft 
haben.49 Nicht alle Probleme des globalen extrakti-
vistischen Modells, und im Speziellen der RohstoǪ-
basis der Energiewende, lassen sich mit den Mitteln 
einer einzelnen Institution lösen.50 Dafür braucht es 
weitergehende Maúnahmen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene wie zum Beispiel Klimareparationen.

Gute Arbeit und gerechte Übergänge
Die VerpǮichtung zu Standards guter Arbeit macht die 
AöR zu einem beispielhaften Arbeitgeber im Energie-
sektor und trägt wesentlich zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz der Energiewende bei. Durch Tarifbindung, 
systematische QualiǬzierungsangebote und langfristi-
ge Standortsicherung kann die AöR Standards setzen, 
die auch andere Akteure im Energiemarkt unter Druck 
setzen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Die Governance der AđR (s.¹ Teil¹ III) sieht zudem 
eine starke Rolle der Beschäftigten in ihren Struktu-
ren vor. Dadurch können deren Expertise und Bedürf-
nisse in strategische Entscheidungen einǮieúen. Dies 
ist auch ökonomisch sinnvoll, da die vorhandenen 
Kompetenzen und Erfahrungen der Beschäftigten für 
die Energiewende genutzt werden können. 

Besonders wichtig ist die Rolle der AöR bei der 
Gestaltung des Strukturwandels in fossil geprägten 
Regionen. Durch die Vergesellschaftung groúer Ener-
giekonzerne könnten diese Prozesse bedeutend be-
schleunigt werden, da sich bestehende fossile Infra-
strukturen nahezu vollumfÿnglich in der Hand groúer 
Energiekonzerne beǬnden. Durch die Vergesellschaf-
tung wäre die Organisation von gerechten Übergän-
gen für die Beschäftigten durch Umschulung und 
Weiterbildung unter einem Dach möglich.

49͜ Konzeptwerk neue ñkonomie, 2024: Klimaschulden & Repa-
rationen https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/wp-con-
tent/uploads/2025/08/Dossier_Klimaschulden_digital.pdf, 
abgerufen am 04.03.2026 

50͜ communia, 2025: Vergesellschaftung entlang der Lieferkette 
https://communia.de/vergesellschaftung-entlang-der-liefer-
kette/, abgerufen am 04.03.2026
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3
Demokratische Governance  

und iterative Planung
Wie sieht die demokratische Verwaltung einer đǪent-
lichen Institution der Energieproduktion genau aus? 
Das hier skizzierte Governance-Modell51 will sich 
dem annähern und verfolgt dabei drei Ziele: 

Erstens soll verhindert werden, dass mit der AöR 
(s. Kasten Was ist eine AđR?) eine technokratische 
Einrichtung entsteht, die zum Spielball parteilicher 
oder anderer Partikularinteressen wird. Die Errichtung 
eines bundesweit tätigen Energieerzeugers, der rele-
vante Teile der Investitionen in den Umbau des Ener-
giesystems aus đǪentlichen Mitteln gestalten soll, 
bringt einen Akteur mit ökonomischer und politischer 
Macht hervor. Zentrales Ziel dieses Governance-Mo-
dells ist es, eine AöR in formalem Staatseigentum mit 
einer gewissen £Staatsferne®52 auszustatten, ohne 

51͜ Die vorgeschlagenen Strukturen und Mechanismen verste-
hen sich als Diskussionsaufschlag. Insbesondere speziǬziert 
der Vorschlag die zentralen Governance-Elemente und Ent-
scheidungsstrukturen auf Bundesebene. Das konkrete be-
trieblich-institutionelle Design der AöR als Ganzes bedarf 
weiterer Ausarbeitung. Insbesondere wäre zu prüfen, ob eine 
stärkere Regionalisierung der Umsetzungsprozesse, zum Bei-
spiel durch Sparten auf Länderebene, sinnvoll wäre.

52͜ Angelehnt an das Prinzip des đǪentlich-rechtlichen Rund-
funks, das aufgrund der Lehren aus dem Nationalsozialismus 
eingerichtet wurde, um vom Staat unabhängige Presse zu ga-
rantieren. 

dabei Handlungsfähigkeit und Finanzierungsvorteile 
einer đǪentlichen Trÿgerschaft einzubėúen.
Zweitens sollen die Risiken verringert werden, dass 
von den Gemeinwohlzielen abgewichen wird. Das öf-
fentliche Unternehmen (also die AđR) wird deshalb 
gesetzlich an die Erfüllung der konkreten Gemein-
wohlziele gebunden. Dabei steht die schnellstmög-
liche Investitionstätigkeit in den klimagerechten und 
sozial gerechten Umbau der Energieerzeugung im 
Fokus. Zentrales gemeinwohlorientiertes Ziel ist die 
Errichtung aller für die Klimaneutralität notwendigen 
Anlagen der Energieerzeugung bis 2040. 

Drittens soll die regionale Planung basisdemo-
kratisch strukturiert werden. Zentrales Instrument 
für die Demokratisierung des Planungsprozesses ist 
der Transformationsplan. Dieser wird in einem itera-
tiven Prozess zwischen den Planungseinheiten der 
AöR auf Bundesebene und regionalen, gesellschaft-
lichen Transformationsräten erarbeitet. Der zeitlich 
begrenzte Erarbeitungsprozess für den Transforma-
tionsplan ist weitergehend demokratisiert und enthält 
basisdemokratische Elemente und Beteiligungsver-
fahren, die insbesondere die Mitbestimmung lokaler 
Akteure absichern sollen.
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Ausgleich zwischen demokratischer Kontrolle und Handlungsfähigkeit
Die AđR muss schnell und eǯzient handeln kđnnen, um das Erreichen der Klimaziele unter Berėcksichtigung 
des Gemeinwohls zu garantieren. Dies macht iterative Demokratisierungsverfahren wie bspw. direktdemokra-
tische Beteiligung oder auch den umfangreichen Einbezug von lokalen Akteuren in die alltägliche Geschäfts-
politik unpraktikabel. Während beispielsweise ein direktdemokratisch inspiriertes Demokratisierungsprinzip 
auf stÿdtischer Ebene (Stadtwerke) oder in regionalen (Energie-)Genossenschaften notwendig ist, passt es 
nicht zu den Tätigkeiten einer bundesweiten Investitionsgesellschaft, wie sie hier konzipiert ist. Basisdemokra-
tische Prinzipien kommen nach diesem Konzept daher vor allem in konkreten (rÿumlichen) Planungsprozessen 
zum Tragen. Die Verwaltung der AđR wiederum beruft sich grđútenteils auf die Einbindung relevanter Expertise 
und nicht, wie beispielsweise im Kontext von đǪentlichem Eigentum von Wohnraum, auf die Selbstverwaltung 
der BetroǪenen.53 Trotz dieses Legitimationszusammenhangs, wird die Verwaltung möglichst demokratisch 
strukturiert und es werden Mechanismen umfangreicher Transparenz fėr die ñǪentlichkeit integriert.

4åüÈÒĶĞßſĩĂüſĔčÒĶåśĔÉãÒûſ«åĔĔÒüſĞüÎſpÒčĐÀĔÒüĚ¼ĚåĂüſÎÒĐſ*ÒĔÉãÀÞĚåßĚÒü
In den Betrieben und vor allem bei den Beschäftigten in der Erneuerbare-Energien-Wirtschaft liegt umfang-
reiches Wissen und Expertise, die für eine Beschleunigung und Skalierung der Dekarbonisierung dringend 
vonnöten sind. Zugleich verändert die Energie- und Wärmewende lokale Infrastrukturen tiefgreifend, sodass 
in Kommunalverwaltungen und bei lokalen Akteuren der Energiewende unverzichtbares Kontextwissen vor-
handen ist. Dieses lokale Wissen in den Kommunen sowie das Wissen der Beschäftigten wird systematisch in 
die Geschäftstätigkeit der AöR und in die Kontrolle ihrer Geschäftspolitik einbezogen.

Die historischen Errungenschaften der Arbeiter*innen- und Gewerkschaftsbewegung im Bereich der Be-
triebsdemokratie und insbesondere der betrieblichen Mitbestimmung bilden hierfür eine wichtige Grundlage 
und sollten erhalten und gestärkt werden. Gleichzeitig ist in mitbestimmten Unternehmen teilweise eine starke 
Orientierung an einzelwirtschaftlichen Rationalitÿten zu beobachten, auch auf Seiten der Beschÿftigten (so-
genannter Betriebsegoismus). In einer Struktur, in der der Gegensatz von ProǬtinteressen und Arbeitenden 

53	 Fėr Anstalten đǪentlichen Rechts kann das Prinzip funktionaler Selbstverwaltung gelten, das die Integration von Nutzer*innen (Mitglie-
der) in die Verwaltung rechtlich legitimiert und eine grđúere Autonomie gegenėber dem Staat als Eigentėmer ermđglicht. Dieses Prin-
zip ist für den volkswirtschaftlich bedeutsamen und klimapolitisch hochrelevanten Energiesektor weniger passend, weil es davon aus-
geht, dass vor allem im Sinne der Mitglieder und nicht notwendigerweise im allgemeinen gesellschaftlichen Interesse gehandelt wird.  
Die AöR Gemeingut Energie bezieht sich deswegen hauptsächlich auf die Gemeinwohlziele, die den gesetzlichen Handlungsrahmen 
und die Grundlage bilden, unter der demokratische Planung und eine eǪektive Umsetzung mđglich sind. Zu einer solchen Form von 
sachgerechter Aufgabenwahrung wurde vom Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit im Bereich der Filmförderung ein Urteil 
gesprochen: Im Interesse sachgerechter und eǪektiver Aufgabenwahrnehmung kđnnen im Sinne des deutschen Rechts begrenzte Ab-
weichungen von der Regelanforderung uneingeschrÿnkter personeller Legitimation zulÿssig sein. Das heiút, dass es zulÿssig ist, die AđR 
mit klaren Zielen zu beauftragen und eine Verwaltung einzurichten, die diese Ziele verfolgt. 

Was ist eine AöR? 
Eine Anstalt đǪentlichen Rechts (AđR) ist eine rechtlich selbststÿndige Organisation des đǪentlichen Rechts, 
die von einem staatlichen Trÿger gegrėndet wird, um dauerhaft đǪentliche Aufgaben zu erfėllen. Beispiele sind 
die Rundfunkanstalten wie ARD und ZDF, kommunale Stadtwerke und Unikliniken oder Universitäten.

Sie handelt im eigenen Namen, verfügt über eigene Organe und unterliegt staatlicher Rechtsaufsicht, ist 
aber keine klassische Behörde. Ein Vorteil dieser Organisationsform ist die hohe Rechtssicherheit und Stabili-
tÿt durch die đǪentliche Trÿgerschaft, was insbesondere fėr Einrichtungen der Daseinsvorsorge wichtig ist. 
Zudem bieten AöRs mehr organisatorische und wirtschaftliche Selbstständigkeit als Behörden, während sie 
weiterhin dem Gemeinwohl verpǮichtet bleiben. Im Gegensatz zu GmbHs ist es leichter, sie demokratisch zu 
verwalten und einer Reprivatisierung vorzubeugen. 

Daraus ergeben sich die folgenden Grundsätze und Spannungsfelder:
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